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I Ö S T l� n n Eie HIS eHE H A R E� E I TE B f:;\ M M E R TA G 

A 1ü11 Wien, Prinz-!::ugc1n-Straßo 20-22 Postfc::h ,,3� 

An das 
Bun desministerium für Justiz 

1016 Wien 
Postfach 63 

7023/61-1 2/86 K SP/Dr.E/4111/Bra 

l.;" • f .. � , t 
Entwurf ein es Bun desgesetzes über 
die Haftun g für ein fehl erhaftes 
Produkt; 
S t e l 1 u n 9 n a h m e 

Datum 
26. 9. 1986 

Der Öst�rreichische Arbeiterkammertag erl aubt sich, zu dem mit 
Schr�;ben vom 6. Juni 1986 überl assen en Entwurf ein es Bun des­
gesetzes über die Haftun g für ein fehl erhaftes Produkt (Produkt­

haftun gsgesetz) wie fol gt Stel l un g  zu n ehmen: 

1. Der Österreichische Arbeiterkammertag tritt bereits seit Jahren 

für die Schaffun g gesetzl icher Bestimmun gen ein , die festl egen, 
daß für Schäden, die auf fehl erhafte Produkte zurückzuführen sin d, 

derjenige haften son, der sie in V erke:hr gesetzt hat, al so 
zual l ererst der Herstel l er. Der Österreichische Arbeiterkammerttg 

begrüßt daher grun dsätzl ich den vorl iegen den Gesetzen twurf. 

Er erl aubt sich, zunächst die r echtspol itische Ziel setzun g ein 

wenig zu umschreiben , die sein er An sicht n ach den Rahmen abzugeben 

hat, inn erhal b dessen sich die Vorschl äge zur Än derun g bzw Er­
gänzun g des Minist erial en twurfes bewegen. Oberstes Ziel bei der 
�tha�fung d�s prbdukthaftpf'1chtg�setzes ist aus Sicht des 
O.\""t��1'�h." �r�,�t�rk.�m.tt.g�' ��_ St"�d�nsprlv�ntion. 
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2. BJillt 

Um dieses Ziel zu erreichen sind allerdings eine Reih.e von Vor­

bedingungen zu bedenken und zu erfül len. Dazu zählt zunächst der 
Grundsat z, daß die Verant wortlichkeit der bet roffenen Unternehmer 
zu st ärken ist und daß eindeuti ge Fest legungen über diese Ver­
antwortlichkeit erfolgen. 

Sowohl dem potentiel l haftpf1icht igen Unt ernehmer als auch den 

pot entiell schadensbet roffenen Bürgern (bei Sachschäden: Konsumenten) 
sol l die Chance gegeben werden, daß die besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Unternehmer in den Dienst fehl erfreier und daher 
nicht schadensgeneigter Produkte gestel lt werden. Zuallererst 
muß es Aufgabe der Herstel l.er, Importeure und al l enfal l s  auch der 
Händler sein, dafür zu sorgen, daß von den Produkt en, die sie in 
Verkehr set zen , k  ein e Ge f a h r e ri' ., aus geh e n . Nach Lage der Dinge sind 

sie es auch, die diese Aufgabe primär am besten zu erfüll en ge­

eignet sind, vorausgeset zt, ihr Int eresse an der Erfül l ung dieser 

Aufgabe ist groß und ernstl ich genug. 

Der Öst erreichische Arbeiterkammert ag geht davon aus, daß vor allem eir 
kl are geset zl iche Regel ung, die einfach durchset zbare Schadcner­

satzansprü�he fUr Geschädigte konstit uiert , zu der nötigen bet riebs­
internen Risikopolitik fUhren wirdf die einen Beit rag zur Schadens­
prävent ion zu leisten in der Lage ist . Dazu gehört allerdings auch, 

daß das durch das PrQdukt haft ungsgeset z neu geschaffene Risiko nicht 
ohne weiteres abgewälzt werden kann. 

Durch, die zu schaffende geset zl iche Regel ung sol l aber auch der St aat 

ent l astet werden, ohne daß er dadurch gänzl ich aus seiner Ver-

- antwortung ent l Jssen wäre. Während derzeit eine Reihe gesetzlicher 
Best immungen die öffent liche Hand verpflichten, gefährl iche Produkt e 
als solche zu erkennen und dagegen et was zu unternehmen - was sie 
überfordern muß und überdies zu einem beträc� tl ichen Verwal t ungs-
und damit auch Kostenaufwand fUhrt -,macht die Produkt haft pfliiht 

Produktsicherheit bei ent sprechender Ausgestaltung zu einem 

integri�tten Unternehmensziel, Das aber b�deutet dann sicherere 
��o��k\. tH� deh Kbn���enteh Ufta �en�alr VO�'liehungs.ufwand fUr die· 
Üff'"""h. ".ft�, 
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3. Blatt 

Neben diesem Ziel der Prophyl axe zu einem vertretbaren Preis geht 
es schl ießl ich auch darum, eine Rechtspol itik fortzusetzen, die 

dem Einzel nen Mittel und Instrumente in die Hand gibt, die er 
nötigenfal l s  auch sel bst anwenden kann, mit denen er sich sel bst 

wehren kann. Es geht daher auch hier um eine Demokratisierung der 
rechtl ichen Mittel und damit des Rechts. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag erl aubt sich nun, zu fol genden 
Bestimmungen im einzel nen Stel l ung zu nehmen : 

2. Zu § 1322 a ABGB 

Der Ministerial entwurf s pr�cht in der Uberschrift zum 8. Abschnitt 

des Schadenersatzrechtes von "fehl erhaften Produkten" und de­
finiert auch in § 1322 b n icht den Begriff des "Fehl ersll, son dern 
der "Fehl erhaftigkeit". Es wird daher, vor al l em um den fun ktionel l ·  
Zusammen hang zu verdeutl ichen, vorgeschl agen, auch in § 1322 a 
darauf abzustel l en, daß "aufgrund der F.ehl erhaftigkeit eines 
Produktes ei n �lensch getötet wi rd .. . .  " . 

Der Österreichische Arbeiterkammertag stimmt der Regel un g des 
§ 1322 a Absatz 1 zu, in der die al l enfal l s  Haftpfl ichtigen 
zun ächst nebeneinan der gestel l t  und nicht hinsichtl ich ihrer 
Haftpflicht differenziert behandel t werden. Er hat jedoch Ver­

stän dnis für den Stan dpunkt des Handel s, insbesondere auch der 

Importeure, die meinen, der Herstel l er sol l e  primär haften, wie 

dies auch in der EG- Richtl inie zum Ausdruck kommt. Aus der Sicht 

der Geschädigten ist eine Regel un g zu bevorzugen , die einen 

direkten Zugriff erl aubt, ohne zuvor l angwierig prüfen zu müssen, 
an wen im einzel nen Forderungen zu stel l en sin d. Soweit jedoch 
eine Regel ung geschaffen werden kann, di.c die Zugriffsmögl ich­
ketten des Gcschädi�ten n icht erschwert, den Handel jedoch von 
unnötigen lasten befreit, könnte einwModifikation der Fassung 
des Ministerial entwurfes in diesem Punkte zugestimmt werden. 
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Es könnte dabei etwa auch an ein Model l gedacht werden, wie es 

etwa dem Ministerial entwurf zum Konsumentenschutzgesetz zu 
§ 933 a Zi 3 ABGB oder anl äßl ich der Neuordnung der 
Haftung von Ehegatten für Kreditschul den Pate gestanden ist. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag tritt jedoch mit al l em 
Nachdruck für eine Ergänzung der Bestimmun gen des § 1322 a A BG B  

am ehesten am Ende des Absatzes 1 ein, die eine Beweiserl eichterun 
für den Geschädigten vorzusehen hätte. Auf Seiten des Ersatzbe­

rechtigten soll es demnach ausreichen, wenn er ledigl ich die 
Wahrscheinl ichkeit dartut, daß a) das Produkt fehl erhaft war" und 
daß b) diese Fehl erhaftigkeit schadenskausal war. 
Auf Seiten des Geschädigten sol l te jedenfal l s  ein IIprima facie­
Beweisll bzw eine II Augenscheinsvermutun gll ausl angen, um den Er­
satzanspruch gel tend machen zu können. Im übrigen sei in diesem 
Zusammenhang auf die Ausführungen des § 1322 c Absatz 1 Zi 2 -
verwiesen. Forderungen, die in diese kichtung gehen, wurden im " 
übrigen auch im Rahmen der vom Bundesministerium für Justiz 
am 30. Oktober 1985 veranstal teten Enquete zum hier behandel ten 

Thema von mehrer en Experten er,hoben (vgl insbesondere die 

Stell ungnahme von Schil cher .aaO). Für eine derartige Beweis­

erl eichterung für den Geschädigten sprechen ua etwa fol gende 

Argumente: 

- Die angestrebte Präventivwirkung des Gesetzes wird nur zu 

erreichen sein, wenn der Unternehmer mit hoher Wahrscheinl ich­

keit damit zu rechnen hat, zahl en zu müssen, wenn seine Produkte 

schadensgeneigt sind. Diese Wahrscheinl ichkeit wird insbesondere 

durch die abschreckende Wirkung, die von der Beweisl astverteil un 
für den Geschädigi en ausgehen kann, reduziert. 

- Der Schutzzweck des Gesetzes, soweit er nicht durch die von 
ihm ausgehende Präve ntivwirkung real isiert wird, ist immerhin 
auch der, den Geschädigten zu entschädigen. Dieses Ziel ist 
gefährdet, wenn praktisch kaum übersteigbare Beweishürde� 
atifgebaut w�rdeh� 
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Ö G T E: n n eie 1-1 J S C H t:: R A B B t:: I T E B I< A M r\'1 t:: R TAG 5. BlaU 

- Schl ießl ich aber ist zu bedenken, d aß zunächst - bis Wirkun gen 
auf dem Markt ein treten - ohnehin der Konsument über erhöhte 

Produktpreise die Kosten dieses Gesetzes zu tragen haben wird, 

in dem er dazu beitragen wird, daß die haftpfl ichtigen Unter­
n ehmun gen Versicherun gen un terhal ten oder entsprechende Rück­
stel l un gen bil den. Es ist daher auch eine Regel un g zu schaffen, 
die n achtlal tige Verbesserun gen für den Konsumen ten bewirkt. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag häl t die in Absatz 2 vor­

gesehenen Einschränkun gen der Ersatzpfl icht grun dsätzl ich für 

pro b 1 em a t i s c h. E s ist n i c hJ� ein z u s ehe n,  war urn e in s c h u 1 d l os e r 

Geschädigter auch noch einen Teil seines Schadens sel bst zu 

tragen haben sol l .  Diese Regel un g ist der österreichischen 

Rechtsordn un g auch son st - aus guten Grün den - fremd. Der 
Österreichische Arbeiterkammertag tritt daher für die ersatz­
l ose Streichun g des Betrages ein , den der Geschädigte n icht 
ersetzt bekommen sol l .  

Darüber hinaus aber erscheinen auch die bei den an deren Ausn ahms­

regelun gen probl ematisch. Es wird daher vorgeschl agen , wenigsten s 

den Teil satz "un d von dem Geschädigten hauptsächl ich zum privaten 

Ge- oder Verbr auch verwen det worden ist" ersatzl os zu streichen. 
Zwar kann rechtspol itisch n och begrün det werden, daß es sich beim 

Produkthaftun gsgesetz beson ders um ein Schutzgesetz für Kon sumen ter 

han del n sol l ,  daß aber ein un d dassel be Produkt, das der Ge-
schädigte sowohl privat al s auch dien stl ich oder geschäftl ich 
ge- oder verbraucht, fal l weise Schadenersatzpfl ichten auszul ösen 
in der Lage ist un d fal l weise n icht, erscheint nicht mehr begrün d­
bar. 

Ab�atz • �r�th�int nach Ansicht des Österreichischen Arbeiter­
kamm.�tag&s �h�b�k�l�ch, ija ohn�hin davo� auszogehen ist, daß 
�ii j_.li�1.llr\prl1ththo,m�h Uhbtrijhtt �l�ib.n� Sollte det 1n­
holt d1eser Bestimmun g jedoch dennoch fUr erforderlich gehalten 
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Ö S T EHR E 1 CHI sei-I � A AR EI S I T E H �(A i\.\ lVi r:: R TAG 

werden, darf angeregt werden, diese Bestimmung in den neu 

zu schaffenden Artikel 11 (siehe unten) aufzunehmen. 

3. Zu § 1322 b ABGB 

6 . Glatt 

Der Produktbegriff l äßt viel e Fragen offen . .  Zunächst l egt 
Absatz 1 den Gedanken nahe, daß der Produktbegriff eng zu 
verstehen ist und sich daher bei zusammengesetzten Produkten 
auf das �eil produkt bezieht, das fehl erhaft war oder zur 

Fehl erhaftigkeit d�s Gesamtproduktes beigetragen hat. Anderer­
seits l assen etwa die Rückgriffsregel ungen auch den gegen­

teil igen Schl uß zu. Das enge Verständnis - Produkt ist im 
.. . . ,  

Zweifel das Teil produkt - hätte nicht unbeträchtl iche positive 

Auswirkungen, da in diesem Fall e auch der Schaden am Gesamt­

produkt von der Ersatzpfl icht erfaßt wäre. Pl atzt etwa ein 

, Autoreifen infol ge seiner Fehl erhaftigkeit, so ist der Schaden 

sowohl am Auto wie an I�sassen, an Sachen wie an Personen außer­

hal b des Autos ersatzfähig. 

Anders, wenn sich der Produktbe�riff auf die zusa��engesetzte 

Sache beiHge. Diesfal l s  fiel e der Ersatz des Schadens am 
Auto nicht unter die Bestimmungen des Gesetzes. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag tritt daher für eine 
Präzisierung des Produktbegriffes in der Richtung ein, daß 
im Zweifel die Teil sache Produkt iS des Gesetzes ist. Das 

ändert zwar nichts daran, daß derjenige, der die Gesamtsache 

in Verkehr gebracht hat, für den Ersatz des Schadens in Ans pruch 
genommen werden kann, je�och wird so auch der Schaden an der 
Gesamtsache ersatzfähig. Im übrigen aber sei auf die Stel l ung­
nahme zu § 1322 c Absatz 1 Zi 1 l it e des Entwurfes verwiesen. 

Anl aß zu Bemerkungen gibt auch ,die Behandl ung der l andwirt­
�chaftl ithen und der jagdl ichen Produkte. Einerseits tritt 

��r ti$tt�f�i�hi'�h. �rbei��rkammert�9 grun4sät�lich gegen diese 
Aw.ft.hru'��.t1mmUnt_n "h, IYMöl .tl Ab��vn�un9sfragen in gr�ßer 
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7 • ,Blatt 

Zahl nach sich ziehen mUssen. Abzulehnen sind die, Ausnahms­

regelungen des § 1322 b jedoch insbesondere auch wegen der 

nicht zu übersehenden Prob lematik der Belastung auch land­
wirtschaftlicher Urprodukte mit Herbiziden, Pestiziden und 
anderen die Gesundheit belastenden 6der gefährdenden Stoffen. 

Ähnlich verhält es sich auch bei den Produkten der Tierzucht -
man denke bloß an die diversen Pro�leme mit östrogenhaltigem 

Kalbfleisch uä. Vollkommen untragbar schließlich erscheint 
jedoch, daß auch noch zwischen landwirtschaftlichen Natur­
produkten und Jagderzeugnissen in der Wirkung des Haftungs­
ausschlusses unterschieden wird. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag ist gegen die Vielfalt 

unterschiedlichst�r Ausnahmeb estimmungen, weil dies zu un-
" . � 

übersehbaren Auslegungsproblemen führen muß, die letztlich 
auf dem Rücken der allenfalls geschädigten Bürger/Konsumenten 

ausgetragen werden. Für den Fall, daß das österreichische Ge­

setz in dieser Frage der EG-Richtlinie folgen sollte, sollte 
aber wenigstens eine einheitliche Regelung für Jagderzeugnisse 

und landwirtschaftliche Naturprodukte gefunden werden, was ihre 

weitere Verarbeitung anlangt. 

Zu Absatz 3 - -------- --

Dieser Absatz erscheint entbehrlich, da ohne diese Bestimmung 
derselbe Effekt,eintreten würde. 

4. Zu § 1322 c ABGB 

D�r Österreichische Arbeiterkammertag ist auch b ei dieser Be­
stimmung gegen Art und Umfang der vorgesehenen Ausnahmen von 
der Haftungpflicht, verschließt sich jedoch nicht der Tat­
sache, daß eine gewisse Rechtsvereinheitlic�ung immerhin auch 
ein Ziel der Regelung ist. 
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Ö C T E n n � I C '" r s C .1 tE n A n Li i::: I T E H K A L' M r: n TAG 8. Olall 

Im Detail ist zu Absatz 1 folgendes anzumerken: Der Österreichische 
Arbeiterkammertag schlägt vor, die Untergliederung in eine Zi 1 
und Zi 2 aufzugeben und den Inhalt der Zi 2 in modifizierter 
Form als Zi 5 des Absatzes 1 zu behandeln. Hintergrund dieses 
zunächst bloß formalen Vorschlages ist, daß der Österreichische 
Arbeiterkammertag für einheitlichere HaftungsausschlUsse ein­
tritt, die jene des Absatzes 1 Zi 1 l1t a) - d) und jenen der 
Zi 2 umfassen. Hinsichtlich der Bestimmung des Absatzes 1 
Zi 1 1it e) tritt er fUr· deren ersatzlosen En tfall ein. Die 
einzelnen lit sollten als Zi ausgefUhrt und jeweils durch das 
Wort 1I0der" mi tei nander verbl,Jnden werden. Nun zu 'den ei nze1 nen 
Bestimmungen: 
In Absatz 1 Zi 1 1it c) sollte auf lIinländische gesetzliche 

Bestimmungenll und nicht auf' IIverbindliche hoheitlich erlassene 

Normen" abgestellt werden. Diese Änderung soll einesteils klar­

stellen, daß ausschließlich geltendes nationales Recht anzu­

wenden ist und daß es ähnlich der Bestimmung des § 91 7 a ABGB 

auf Gesetze im materiellen Sinn ankommt. 

Die Bestimmung des Absatzes 1 Zi 1 lit d) sollte jedoch auch 
inhaltlich strenger gefaß t werden. Gerad e ,die Gefahren, die von 
noch nicht hinreichend ausgetesteten Neuentwicklungen ausgehen, 
waren mit die rechtspolitische Grundlage dafUr , daß international 
die Schaffung von Produkthaftpflichtregelungen unausweichlich 
wurde (vgl etwa auch das Deutsche Arzneimittelgesetz 19 76). 
Nun verkennt auch der Österreichische Arbeiterkalomertag nicht, 

daß die Schaffung einer sogenannten " Entwicklungsrisikohaftung" 
auch im Bereich der Europäischen Gemeinschaften auf unüber­
windliche Schwierigkeiten gestoß en ist und überdies inhaltlich 
schwer wägbare Folgetl auch fUr die Entwicklung (fehlerfreier) 
neuer Produkte h abe n könnte. Er kann daher a�ch eine vielleicht 

bloß vorläufige Ausklammerung des Entwicklungsrisikos zwar 
grundsätzlich akzeptieren. Voraussetzung dafUr ist jedoch, daß 
das solcherart offenbleibende Risiko fUr den BUrger/Konsumenten 

möglichst eingegrenzt wird. In diese Richtung gehen auch die 
Vorschläge zur textlichen trweiterung des folgenden Absatzes, 
zuf Ergän�unQder' Bestimmung dieses Par'3'griaphcn sowie <des 
I HUBl, 
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§ 1322 c Absatz 1 Zi 1 lit d) sollte daher lauten: 
II§ 1322 c Absatz 1 Zi 4.die Eigenschaften des Produktes nach 

dem Stand der Wissenschaft und Technik zu dem Zeitpunkt, zu 

dem er es in den Verkehr gebracht' hat, trotz Aufwendung jeder 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, nicht als Fehler er­
kannt werden konnten oderlI. 

Darüber hinaus sollte den potentiell Haftpflichtigen jedoch 
auch in diesem gesetzlichen Rahmen eine strenge Produkt­

beobachtungspflicht oblieg en. ( Siehe unten). 

Bei der Bestimmung des § 1 322 c Absatz 1 Zi 1 lit e) handelt 
es sich nach Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammertages 
um eine Regelung der Rückgriffsproblematik, die keinesfalls 
an dieser Stelle erfolgen snllte. Wie bereits zu § 1322 a 

ausgeführt, muß eines der Ziele des Gesetzes darin erblickt 

werden, daß der allenfalls schadens betroffene Bürger bzw 

Konsument nicht lange suchen muß, um einen Ersatzpflichtigen 
ausfindig zu machen. 

Die hier bellandelte Bestimmung bringt nic�t nur dieses Problem 
mit sich , sie bringt außerdem ein wirtschaftlich kaum abschätz­

bares, Risiko fUr den Geschädigten, denn ob er den Hersteller 
eines Teilproduktes zu Recht in Anspruch genommen hat oder 

nicht� zeigt sich allenfalls erst am Ende eines langen Gerichts­

verfah rens. Kann sich der Hersteller des Teilproduktes unter Be­

rufung auf diese Bestimmung schließlich erfolgreich von der 
Haftung befreien, hat der Geschädigte zum Sch aden auch noch 
die Kosten eines verlorenen, vielfach dreiinstanzlichen Sach­
verständigenverfahrens zu tragen und muß fUrchten, die Frist en 
zur erfolgreichen Rechtsdurchsetz ung in Hinblick auf die ge­
plante Verjährungsfristverkürzung auch bereits überschritten 
zu haben. 

Aus diesen GrUnden und um das Ziel der angestrebten Präventiv­
wirkung des Gesetzes nicht zu verwässern, tritt der Österreichi­
sehe Arbcitel'kdnilllertag mit N·Jchdruck dafür ein, diese Be­
stirnnlung ersatzlos zu streichen\ Der Teileproduz:ent wäre damit 
l.di,'ton �"' I l�.f ( dti Entwurf.s �.�wi�s�". Sowohl rechts-
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1 O. Blut! 

politisch wie auch wirtschaftlich erscheint dies vertretbar, 
jedenfalls bei Abwägung der Gesamtinteressen und der Möglich­
keiten des Produzenten bzw des Geschädigten. 

Die bisherige Zi 2 des 1. Absatzes �ollte kUnftig als Zi 5 
neugefaßt lauten: 
� 5 .  Das Produkt den Fehler, der den Schaden verursacht hat, 

unter Berücksichtigung der Umstände noch nicht hatte, als er 
es in den Verkehr gebracht hat." 
Der Österreichische Arbeiterkammertag hat bereits bei 
§ 1322 a ausgefUhrt, daß er der auch vom Regelungszweck des 
Gesetzes erforderten Auffassung ist, Beweiserleichterungen 
sollten bloß dem Geschädigten zuerkannt werden, nicht jedoch 

dem allenfalls Haftpflichtigen. Er hat daher vorgeschlagen, 
die Konstruktion des § 13 2 2  c Absatz 1 Zi 2 des Ministerial­

entwurfes in § 1322 a zu übernehmen. Dies bedeutet, daß dort 

dem Gescllädigten bloß der Wahrscheinlichkeitsbeweis abzuver­
langen wäre. Dem entspricht hier der Vorschlag, diese Er­

leichterung aus den HaftungsbefreiungsgrUnden zu eliminieren. 

Zu Absatz 2 - --- - -- ----

Der Österreichische Arbeiterkammertau hält die Bestimmung des 

Absatzes 2 fUr sachlich nicht geboten und daher entbehrlich. 
Absatz 2 sollte daher ersatzlos entfallen. Der Absatz 3 des 

Ministerialentwurfes sollte daher die Absatzbezeichnung 2 
erhalten. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag schlägt vor, allenfalls 
an dieser Stelle einen neuen Absatz 3 zu schaf fen, der der 
zu Absatz 1 erhobenen Forderung entspl'icht und festzulegen 
hätte, daß den Hersteller (Importeur, Händler) bei neuent­
wickelten Produkten eine besondere Sorgfaltspflicllt trifft, 
die auch die laufende Produktbeobachtung und Beobachtung und 
Auswertung der darauf bezughabenden allgemein zugänglichen 
wie aUch der wissenschaftlichen Arbeiten umfassen mUßte. 

20/SN-259/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 16

www.parlament.gv.at



ÖSTERliCICH!,-:;CHEFi An! �;lTEH::AMMI=:HTAG 1 1 {llatt 

Das bedeutet, daß der Hersteller neuentwickelter Produkte zwar 
unter den Bedingungen des hier vorgeschlagenen neuen Textes 

(Absatz 1 Zi 4) von der Haftung frei wird. 

Jedoch wird er nach der hier vorgeschlagenen Ergänzung haft­
pflichtig, wenn er den festzulegenden besonderen Sorgfalts­
pflichten für Entlt,-ickler nicht gerecht wird. Dabei handelt 
es sich um Verschuldenshaftung, das rechtswidrige und schuld­

hafte Verhalten wäre das ZurUckbleiben des konkreten Produzenten 
bzw Importeurs gegenUber der erforderlichen und zumutbaren 
Sorgfalt. Das schädigende Ereignis fällt mit dem Zeitpunkt 
zusammen, zu dem Handlungen zur Schadensabwehr aufgrund zumut­

barer Sorgfalt erforderlich gewesen wären tvgl im Ubrigen die 

Anmerkungen zu § 1489). 

5 .  Zu § 1322 d ABGß 

Der Österreichische Arbeiterkammertag begrUßt die Bestimmungeil 

des § 1322 d. Ihre gegenwärtige textliche Fassung gibt aller­

dings fUr Verständnisprobleme Anlaß. Dies mag wohl vor allem 
an der nictlt gänzlich gelungenen Formulierung des drittletzten 
Teilsatzes gelegen sein. FUr diesen wird wohl der dort ver­

wendete Singular durch den PlurDl zu ersetzen sein, so daß er 
zu lauten hätte (falls den Vorschlägen des Österreichischen 

Arbeiterkammertages zu § 1322 a Absatz 2 nicht Rechnung ge-
tragen werden sollte) : " . . .. , ohne die in dessen Absatz 2 um-
schriebenen Beschränkungen, . .. ". Die Bestimmung des § 1322 d 
des Ministerialentwurfes behält solange und soweit ihre volle 

Berechtigung, als das Gesetz eine nicht gerade geringe Zahl von 
Aus�ahmen, sei es der Höhe, sei es dem Grunde nach, enthält. 
Die diesel' Bestimmung offenkundig zugrundeliegende Absicht, 

die Lehre Bydlinski's vom Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten 
D�itter teils zu erweitern (innocent bystander) , teils aber 
bloß zu erhalten (fUr alle vom Anwendungsbereich des Produkt­
haftungsgesetzes ausgenommenen Produkte, Wertgrenzen, Haftungs­

voraussetzungen) wird daher vom Österreichischen Arbeiterkammer­
tag wärmstens begrUBt. Sie entspr�cht im Ubrigen inhaltlich, 
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von der einzigen Ausnahme des innocent bystandcr abgesehen, 

der heutigen herrschenden Rechts prechung und -lehre. 

6. § 1322 e ABGB 

Der Österrei chische Arbeiterkammertag begrUßt ausdrUcklich 
die Regelung des § 1322 e Absatz l, mit der klargestellt wird, 
daß die gesamtschuldnerische Haftung der im § 1322 a ange­
fUhrten Personen, unabhängig von allfälligen sozialversicherungs­
re c h t 1 ich c n An ,5 pr Ü c he n des Ge sc h ä d i 9 t e n be s t e h t. Die R ü c k 9 r i f f s -
möglichkeit der Sozialversicherungsträger iS des § 332 ASVG 
ist je deli f all s u n v e t' Z ich t ba r . 

7. § 1322 f ABGB 

Inhaltlich stimmt der Österreichische Arbeiterkammertag der 

Regelung des § 1322 f zu, regt jedoch an, insbesondere Absatz 1 

sprachlich in eine leichter verständliche Fassung zu bringen. 

8. § 1 4 89 AßGB 

Der Österreichische Arbeiterkammertag tritt dafür ein, daß 
hinsichtlich der kurzen Verjährungsfrist die Bestimmung des 
Artikel 10 der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft über­

nommen wird, die vorsieht, daß die Frist erst mit Kenntnis 
des Schadens, des Schädigers u n d  des Fehlers zu laufen be­
ginnt. Es wird daher angeregt, nach dem 1. Satz des § 1489 
einen neuen 2. Satz aufzunehmen, der diesen Umstand berUck-
sichtigt. 

Die im Entwurf vorgeschlagene Änderung des Verjährungsrechtes 
muß Jedoch abgelehnt werden. Die Verkürzung der lIabsolutenli 

Verjährungsfrist von 30 auf 10 Jahre kann jedenfalls nicht 
unter Hinvleis auf die Verjährungsbesti mnrung der EG-Richtlinie 
gerechtfertigt werden. Gerade das Produkthaftungsrisiko bzw 
die diesem zugrundeliegendan Sachverhalte verlangen im übrigen 
eher nach ein�r Verl�ngerüng der von d�r EG-Richtlinie vorge­
G.h�nln rri'_ �ls nAGh �i"or altge.eihQn YerkUrzung_ 
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Besonders probl ematisch erscheint die Verküt'zung der "absol uten" 
Verjährung iS des Ent'llurfes jedoch in Hinbl ick auf die in 
Österreich d�rzeit jedenfal l �  herrschende Ansicht, daß unter 
Umständen der Schadenersatzanspruch (auch jetzt schon) auch 

verjähren kann, bevor überhaupt ein Schaden eingetreten ist 

(vgl dazu RUMMEL ABGB 11 RZ 3 zu § 1489). Diese Probl ematik, 

die mit Recht auch von Koziol kritisiert wurde, scheint jedoch 
noch eher tragbar, beträgt die Frist 30 Jahre. Im Fal l e  der 
al l gemeinen Verkürzung der Verjährungsfrist auf l Q  Jahre sind 
jedoch schon heute Risken bekannt, die typischerweise erst 
mehr al s 10 Jahre nach dem "schädigenden Ereignis", auf 
das es nach übereinstimmender Rechtsprechung und -l ehre für den 

Beginn des Fristenl aufes ankommt (und nicht etwa auf den 
Schadenseintritt), den Sch��en hervorbringen. Diese Schäden je­

doch mit einem Federstrich nunmehr grundsätzl ich von der Er­

satzfähigkeit auszuschl ießen, kann wohl kaum rechts pol itisch 
begründet werden. 

9. Der Österreichische Arbeiterkammertag schl �gt vor, noch 
einen" Artikel 111 in den Gesetzentwurf aufzunehmen, der den 

Inhal t des bisherigen Artikel 11 zu enthalten hätte. Artikel 11 
ip der hier vorzuschl agenden Fassung sol l te jedenfal ls Be­

stimmungen zur Deckungspfl icht für Schäden, die aufgrund der 
Produkthaftpfl ichtregel ung ersatzfähig und -pfl ichtig sind, 
enthal ten. Darüber hinaus könnten in dem vorzuschl agenden 
Artikel 11 jene Regel ungen aufgenommen werden, die aufgrund 
der Systematik des ABGß in diesem keinen Raum haben. 

Da eine Kontrol l e, ähnl ich der für die Kraftfahrzeughaftpfl icht 

vorgesehenen, im Bereich der Produkthaftpfl icht nicht vorstel l ­

bar ist, erscheint eine Regel ung zweckmäßig, die sich der 

Methode des indirekten Zwanges bedient. 

Von seriösen Herstel l ern und Importeuren ist ohnehin zu er­

warten, daß sie nicht nur inhal tl ich Vorkehrungen gegen al l en­

fal ls vorhersehbare Schäden, die zu ihrer Inanspruchnahme 

fUhren können. trcffen� so n d � rn daß sie auch entsprechend Vor­
'H�hl\�H'H+h tUt' \h.h f'i 11 tHH" InQh;fH',,�htHthmc tr�tfen. D'ies kann 
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entweder durch entsprecllende RUckstellungen oder durch Abschluß 

einer angemessenen Betriebshaft pflichtversicherung geschehen. 

Problematisch erscheint aus der Sicht potentiell Geschäd igter 
vor allem der Kreis der weniger potrin�n oder weniger seriösen 
Hersteller, Importeure oder Händler, die vielfach in Form von 
Gesellsch aften mit besch ränkter Haftung gefUhrt werden und im 
Schadensfall rasch dem Konkurs verfal len mUßten, so daß der 
Geschädigte zwar einen privatrechtlichen Anspruch, jedoch keine 
Chance ihn auch zu real isieren hätte. 

Deshalb ist der Österreicllische Arbeiterkammertag der Auf­
fassung, daß das Gesetz unbedingt eine entsprechende Regelung 
enthalten In u ß , d  i e die 0 u r ,c.tl set z u n 9 des S c h ade n e r s atz ans p r u c h e s 
des Gesch�digten absichert und somit gleichzeitig einen Beitrag 

zu einer verbessert en Deckungsvorsorgc leistet. Er schlägt 
dazu vor, daß i� Gesetz etwa folgend� inhaltliche Regelung 

getroffeTl wird: Wenn keine angemessene Versicherungsdeckung 

gegen das Haftpflichtrisiko nach diesem Bundesgesetz vorge-

s ehe n \'1 u r d e und der H a f t P f 1 ich t i g e vor all em d e s h alb s ei n e n 
Schadenersatzpflichten nicht nachkommen kann, haftet der nach 

dan UmständE:Tl Entscheidungsberechtigte persönl ich. 

Eine Versi cherungsdeckung ist angemessen, wenn sie geeignet 

ist, die vorhersehbaren Risken zu decken. Es ist der Maßstab 

eines mit kaufmännischer Sorgfalt agierenden Versicherers 
anzulegen, wobei das Risiko nach versicherungsmathematischen 
Methoden und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die eine 

Einschätzung erl aube n, festzustellen ist. 

Angemessen ist eine Versicherungsdeckung in Hinblick auf die 
besonderen Voraussetzungen der Produkthaftpfl icht jedenfalls 

nur dann, wenn sie auch den potentiel len Nachhaftungszeitraum 
von 10 Jahren umfaßt. In diesem Zusammenhang regt der 
Österreichische Arbeiterkammertag an, nötigenfalls auch im 
Gesetz vorzusehen, daß der Verband der Österreichischen Versicheru' 
unternehlilungen ('ihe zentra�e Auskunftsstelle einzurichten und 
alU H"t(\.\h�lt�t\ 1\\lIt. h\ dtr allenfalls t('!sthäd\9ti(' im �lNa.chhaftun9s 
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zeitraum" das Vorhandensein allfälliger Versicherungs­

deckungen für erlittene Schäden erfragen können. 

1 5 . B'�lt 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Problematik der 

so genllnnten "Serienschadcnsklausel" der derzeit in Kraft 
stehenden allgemeinen .I aftpflichtversicherungsbedingungen 

hin z u v� eis e n. Die s e der z ei t in Ö s t e r r e ; ch i n K r a f t s t ehe n d e 
Klausel, die sich von der etwa in Deutschland in Kraft 
stehenden inhaltlich .... 'esentlich unterscheidet, führt immer­
hin aue h z u ein er D eck u n 9 s 1 ü c k e, die b e d ach t 'I' erd e n muß. 
Der Österreichische Arbeiterka�mertag tritt niellt unbedingt 

für eine gesetzliche Regelung der Frage der Serienschadens­
klausel ein, möchte jedoch nicht verabsäumen, auf die dadurch 

aufgeworfene Problematik hinzuweisen. 

Schließlich ist festzustellen, daß die Erfüllung der vom 
Österreichischen Arbeiterkammertag verlangten Versicherungs­

pflicht beispielsweise aueh durch die einschlägigen Standes­
vertretungen fUr ihre Mitglieder möglich ers�heint. 

FUr die in diesem Rahmen nicht mehr gedeckten Großschäden 

sollte nach Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammertages 
eine "ex-post-Fonds-Lösung" angestrebt werden, deren wesentlichst<' 
Grundlage bereits durch eine entsprechende Verordnungser-
m ä c IJ t i gun 9 i m G e set z z u s c h a f f e n w ä r e . Vor g e s c h 1 a gen v, i r d 

dabei, daß in derartigen Fällen die Betriebshaft pflichtver-
s ich e rc r na c h t� a ß gab e der bei i h f' e n j ewe i 1 s u n t e r h alt e n e n 

Betriebshaftpflichtversicherungen un d deren Volumen anteilig zur 

Deckung beizutragen hätten. 

DeI' Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

;Y'CJ�wl,\ 

I i 
I 
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